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BEGRÜSSUNG

LIEBE PFERDESPORTFREUNDE

Die Campagnereiter Vereinigung Dornbirn ist einer der ältesten Reitvereine des 

Landes und feiert 2019 bereits das 60jährige Jubiläum. Pferdesport hat in Dorn-

birn eine lange Tradition und eine ungebrochen hohe Bedeutung. Der Schwer-

punkt der Vereinsaktivitäten lag von Beginn an in der Förderung und Betreuung 

junger Nachwuchstalente von den Anfängen der Reiterei bis zur internationalen 

Spitze. Mit Christa Winkel, Katharina Rüsch, Laura Lehner und zuletzt Katharina 

und Christian Rhomberg sind aus der Nachwuchsschmiede des Vereins mehrfa-

che Staatsmeister, sowie Teilnehmer an  Europameisterschaften in der Dressur als 

auch im Springen hervorgegangen. Eine Erfolgsbilanz die sich sehen lassen kann. 

Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in die Infrastruktur unserer Anlage 

investiert um auch zukünftig allen Reitsportbegeisterten top Trainings- und 

Wettkampfbedingungen zu bieten. Unser jährliches Springturnier zählt zu den 

Highlights im Vorarlberger Turnierkalender. Ca. 200 Reiter mit annähernd 400 

Pferden besuchen regelmäßig unsere Veranstaltung.  Dies zeigt, dass wir auf dem 

richtigen Wege sind und unsere Anstrengungen honoriert werden. Unser Turnier 

ist von Reitern für Reiter gemacht. Und die Zuschauer können auf einem der 

schönsten Turnierplätze des Landes Pferdesport bis zur schweren Klasse hautnah 

miterleben. Gerade für unsere hoffnungsvollen Nachwuchs Springreiterinnen und 

Springreiter aus dem Ländle bieten diese Begegnungen mit Spitzensportlern aus 

dem benachbarten Ausland immer wieder einen interessanten Leistungsvergleich.  

Mit dem auf den Erfolgen der Vorjahre aufgebauten, sehr abwechslungsreichen 

Programm, werden nicht nur reiterlich tolle Bedingungen geboten – auch die Gas-

tronomie lässt bei unserer Veranstaltung keine Wünsche offen. 

Die Uhr tickt weiter und Stillstand bedeutet bekanntlich Rückstand. So haben wir 

uns für die Zukunft, was den weiteren Ausbau unserer Infrastruktur anbelangt, 

noch einiges vorgenommen. Wir vertrauen weiter auf unseren Stärken, unserem 

Team Spirit  und der familiären und persönlichen Note unserer Veranstaltungen.

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen unseren Sponsoren, Gönnern 

und ehrenamtlichen Helfern, mit denen wir über die Jahre ein partnerschaftliches, 

oft schon familiäres Verhältnis aufgebaut haben und ohne deren Einsatz und Un-

terstützung eine derartige jährliche Großveranstaltung nicht umzusetzen wären.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der CRVD Broschüre.

Präsident Dr. Stephan Rhomberg 

im Namen vom Team der CRV Dornbirn

Begrüßung
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info@schildknecht-einstreu.ch / 071 877 10 20

Geschäft sreisen
Gruppenreisen
Incentives

Wir sind gerne für Sie da von 
Montag - Freitag 09:00 - 18:00 
Samstag 09:00 - 12:00 

Folgen Sie 
Ihren 

Sehnsüchten

Reisebüro Kuoni · 6850 Dornbirn · Bahnhofstrasse 24 · T +43 (0)5572 22023 · offi  ce.dornbirn@kuoni.at

WWW.KUONI.AT
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DR. STEPHAN RHOMBERG

Präsident

ISABELLE BRÄNDLE

Vizepräsident

INGRID RHOMBERG
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ALFRED WILFINGER

Bauwesen, 

Einstellervertreter
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MARCEL BERCHTOLD

Instandhaltung
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EINE PFLEGEEMULSION DIE 
HÄLT WAS SIE VERSPRICHT 
www.vitisaktiv.at

Sehr ergiebige Pflegeemulsion 

speziell für das Gesicht. 

Die ausgewählten 

Inhaltsstoffe machen 

diese Pflegeemulsion 

so wertvoll.

Ein Qualitätsprodukt 

Made in Vorarlberg.

VITIS AKTIV®
ist eine eingetragene Marke der Mr. Petrasch GmbH & Co KG
Chem. Pharm. Fabrik, 6850 Dornbirn, Austria, www.petrasch.at

Infos und Bezugsadressen: 05572 22729, www.vitisaktiv.at

VITIS AKTIV® IST ERHÄLTLICH: SALVATOR DROGERIE in Dornbirn, Marktstraße 52, LEIBLACHTAL 
APOTHEKE in Hörbranz, Lindauer Straße 71, FABRIKSVERKAUF PETRASCH Dornbirn, Schlachthausstraße 3
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Inserat Menetsattel AG

 

PFERDE – TRANSPORT  
BEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkauf von Nutzfahrzeugen,  
Finanzierung, Reparatur und Service 
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VEREINSCHRONIK

1959 1962 1975

1961 1974 1982

Die Ortsgruppe Dornbirn 

der Landesgruppe Vorarl-

berg der österreichischen 

Campagnereiter-Gesell-

schaft entstand. Es wurde 

das Gelände in der Birken-

wiese in Absprache mit 

dem Tennisclub von der 

Gemeinde gepachtet.

Eine Halle mit Stallungen 

für ca. 20 Pferde wurde 

errichtet. 

Im selben Jahr erfolgte die 

Umbenennung des Vereins 

in „Campagnerreiterverei-

nigung Dornbirn”.

Die neue Halle stürzte 

leider im Februar durch 

Schneelast ein. Im dar-

auffolgenden Jahr wurde 

dann eine neue Halle mit 

den Maßen 20 x 40 m mit 

einem Vereinsstüble und 

Tribüne gebaut, die heute 

noch steht.

Zur selben Zeit wurde der 

Bundesfachverband mit 

der Landesgruppe Vorar-

lberg gegründet. Dorn-

birn war nach Bregenz 

der zweite Verein in der 

neuen Landesgruppe. Der 

Landesfachverband hatte 

damals 229 Mitglieder, 

Dornbirn allein 154 mit 15 

Pferden. 

Entlang der Halle entstand 

ein neuer Stall für weitere 

30 Pferde mit Tribüne, Sat-

telkammern und Büro mit 

einer für damalige Begriffe 

neuartigen Belüftungs-

technik.

Eines der sportlichen High-

lights war sicherlich die 

Austragung der Europa-

meisterschaft für Junioren 

im Springreiten 1975 auf 

der Birkenwiese.
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2008 2015 2018

1982 2012 2017

Das zu klein gewordene 

Stüble wurde erneuert und 

ausgebaut.

Innerhalb der letzten 10 Jahre wurden die bestehenden 

vier Stalltrakte an einzelne Vereinsmitglieder unterver-

mietet und in Eigenregie grundlegend saniert, die Führ-

anlage erneuert und überdacht.

Ein neuer Allwetterspring-

platz mit 2.600 m2 an dem 

von der Stadt Dornbirn 

gepachteten Zizeler wurde 

errichtet. Dieser ist bis 

heute einer der schönsten 

Turnierplätze im Dreilän-

dereck und Austragungs-

ort zahlreicher Reitsport-

veranstaltungen.

Im Jahre 2015 wurde die 

Einfahrt zu unserer Anlage 

neu gestaltet, im Zuge 

dessen die Führanlage ver-

setzt und acht Allwetter 

Paddocks errichtet.

 

Im darauffolgenden Jahr 

wurde der Abreite-/

Dressurplatz am Zizeler 

erneuert und mit der glei-

chen Tretschicht wie der 

Springplatz ausgestattet.

2012 wurde auch unser 

Hallendach erneuert und 

darauf eine Photovoltaik 

Dachanlage errichtet.

Im Jahr 2017 wurden 

vier neue Aussenboxen 

errichtet.

Ein weiterer Stalltrakt 

mit sechs großzügi-

gen Boxen kommt 

dazu.

Chronik
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Das Reitsportfachgeschä�  
im Herzen Vorarlbergs

Wir führen Markenartikel von Pikeur,  Eskadron, 
 Cavallo,  Euro-Star, HV-Polo, Kie� er,  Stübben, 
 Sprenger, Uvex, EQuest, uvm.

Qualität, Beratung und Service 
sind unsere Stärken. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir sind nur wenige Minuten von der Autobahnabfahrt 
Altach entfernt und ebenso schnell vom  Grenzübergang 
Kriessern (CH) erreichbar.

Ö� nungszeiten: 
Di-Fr 10-12 und 14-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Sattelservice

www.steigbuegel.at
www.facebook.com/steigbuegelat

Steigbügel & mehr, Sabine  Bergner, 6844 Altach, Brolsstraße 39, T +43 5576 72133,  o�  ce@steigbuegel.at

Unsere Marken:  

Die Sättel von ErrePlus können mit der Option ‚schulter-
frei‘ versehen werden, und dadurch dem Pferd die 
optimale Bewegungsfreiheit bieten, um die maximale 
Leistungsfähigkeit erreichen zu können. 

Für die optimale Sattelauswahl stellen wir Ihnen vor 
Ort die in Frage kommenden Modelle zum Probereiten 
zur Verfügung. Vor Auslieferung wird Ihr Sattel durch Spe-
zialisten in der Reitsportsattlerei mit dem Feinschli�  
für die optimale Passform für Pferd und Reiter versehen.

Wir stehen auch nach dem Kauf eines Sattels zeitnah für 
Service und Änderungen zur Verfügung. Gerne führen 
wir auch Reparaturarbeiten und Anpassungen an Ihrem 
bestehenden Sattel durch.

Durch die nahe Zusammenarbeit mit einer professio-
nellen Reitsportsattlerei können wir unsere Kunden 
optimal betreuen und hochquali� zierte Arbeit anbieten.
 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – 
wir sind schnell vor Ort für Sie und Ihr Pferd da.
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STATUTEN

Die verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen wie Männer gleichermaßen.

§ 1: NAME UND SITZ 
(1) Der Verein führt den Namen „Campagnereiter-Vereinigung Dornbirn“, nachstehend kurz „CRVD“ 

genannt.

(2) Die CRVD hat ihren Sitz in Dornbirn und erstreckt ihre Tätigkeit vornehmlich auf das Gebiet der 

Gemeinde Dornbirn und Umgebung.

§ 2: ZWECK  
Die CRVD ist ein unpolitischer, ausschließlich gemeinnütziger, selbständiger Verein. Der Verein, dessen 

Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt insbesondere:

 (1) Die Förderung des Pferdesports im Allgemeinen, die sportliche Betreuung aller in diesem Sport 

tätigen Personen und vor allem die Heranbildung des österreichischen Reiternachwuchses.

(2) Den Zusammenschluss aller Pferdefreunde zur Pflege des Pferdesports und zur Erhaltung des 

Pferdes.

(3) Die Förderung der Zucht, der Prüfungen und der Haltung des Pferdes als Zucht-, Reit- und Zug-

pferd.

(4) Die Durchführung und die Förderung von pferdesportlichen Veranstaltungen aller Art.

§ 3: MITTEL ZUR ERREICHUNG DES VEREINSZWECKS
(1) Der Vereinszweck soll durch die in Abs. 2 und 3 angeführten Tätigkeiten und finanziellen Mittel er-

reicht werden.

(2) Der Vereinszweck soll durch die in den folgenden Punkten angeführten ideellen und materiellen 

Mittel erreicht werden.

Für die Verwirklichung des Vereinszweckes vorgesehenen Tätigkeiten (ideelle Mittel) dienen insbeson- 

dere:

1. Förderung des österreichischen Reiternachwuchses

2. Durchführung von Reitsportveranstaltungen

3. Anbieten von Spring- und Dressurkursen

4. Zusammenkünfte und gesellige Veranstaltungen aller Art

6. Veranstaltung von Stübleabenden zur Förderung der Kommunikation der Mitglieder untereinander.

7. Informationsveranstaltungen, Versammlungen, Diskussionsveranstaltungen, Vorträge und Veran-

staltungen jeglicher Art

8. Öffentlichkeistarbeit

9. Herausgabe von Publikationen aller Art (wie beispielsweise: Zeitungen, Zeitschriften u.a.)

10. Einrichtung einer Website und/oder sonstiger elektronischer Medien

11. Diskussionsabende

12. Ehrungen durch Verleihung von Abzeichen, Orden, Urkunden, Geldprämien etc. als Anerkennung 

für verdienstliches Wirken im Sinne des Vereinszwecks;

13. Zusammenarbeit mit Behörden, anderen öffentlichen Dienststellen und Organisationen, Vereinen 

und Verbänden mit gleichen Zielen;

14. Errichtung von Gebäuden und Anstalten zum Schutz, zur Pflege und Haltung von Pferden und  

artverwandten Tieren

15. Gründung eines Fördervereins

16. Beteiligung an Gesellschaften
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Erwerb von Liegenschaften

Der Verein kann zur Erfüllung seiner Zwecke die erforderlichen Immobilien erwerben, errichten, pachten 

oder auch ganz oder teilweise in Bestand geben. Dasselbe gilt für Hilfsbetriebe, die sich als Mittel zur 

Erreichung des gemeinnützigen Zweckes darstellen.

(3)   Die erforderlichen finanziellen (materiellen) Mittel werden insbesondere aufgebracht durch:

 a.  Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge etc

 b.  Subventionen und Förderungen aller Art

 c.   Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen

 d.  Erträge aus der Vermögensverwaltung (Vermietung von Stalltrakten, Zinsen, …)

 e.  Erträge aus Veranstaltungen (Turniere, …)

 f.  Einnahmen aus Kursen, Trainingsspringen

 g.  Werbeeinnahmen (Inserate, Bandenwerbung)

 h.   Sponsorgelder

 i.   Erlöse aus Stübleabenden

 j.     Einnahmen aus der Kantine, geöffnet an den Stübleabenden und bei den Reitsportveranstal-  

 tungen

 k.  Publikationen

§ 4: ARTEN DER MITGLIEDSCHAFT
(1)    Die Mitglieder der CRVD gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.

(2)   Ordentliche (aktive) Mitglieder sind solche, die sich dem Vereinsleben und der Vereinsarbeit voll 

widmen. Dazu gehören insbesondere die Vorstandsmitglieder und Pferdebesitzer.

(3)   Außerordentliche (passive) Mitglieder sind jene, die zur Erreichung des Vereinszwecks vor allem 

durch Zahlung eines unterstützenden Mitgliedsbeitrages beitragen.

(4)   Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen ihrer besonderen Verdienste um den Verein und 

den Pferdesport ernannt werden.

§ 5: ERWERB DER VEREINSMITGLIEDSCHAFT
(1)   Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, sowie juristische Personen und rechtsfähi-

ge Personengesellschaften werden.

(2)   Die Erwerbung der Mitgliedschaft erfolgt auf Grund eines Ansuchens der die Mitgliedschaft anstre-

benden Person oder Körperschaft. Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mit-

gliedern entscheidet der Vorstand mit Stimmenmehrheit von mindestens zwei Drittel. Sie kann ohne 

Angabe von Gründen abgelehnt werden. Eine Berufung gegen die Ablehnung ist nicht zulässig.

(3)   Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversamm-

lung.

§ 6: BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT
(1)   Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesell-

schaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss.

(2)   Der freiwillige Austritt kann nur zum 31. 10. eines jeden Kalenderjahres erfolgen. Er muss dem Vor-

stand mindestens 1 Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so 

ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Einlangen beim 

Vorstand maßgeblich.

(3)   Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 

unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als drei Monate mit der Zahlung der Mitglieds-

beiträge oder der anderen festgesetzten Beiträge im Verzug ist.  Die Verpflichtung zur Zahlung 

der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.

(4)   Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verlet-

zung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Aus den 

gleichen Gründen kann von der Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes die Aberkennung 

der Ehrenmitgliedschaft erfolgen.

(5)   Bei Erlöschen der Mitgliedschaft hat das ausscheidende Mitglied keinen Anspruch auf Rückerstat-

tung bereits bezahlter Gebühren und Beiträge. Rückständige Mitgliedsbeiträge können gerichtlich 

eingefordert werden.

Statuten
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§ 7: RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER
 (1) Alle Mitglieder der CRVD sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 

die zur Verfügung stehenden Reitanlagen sowie sonstigen Einrichtungen im zulässigen Umfang 

und nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften und gegen Bezahlung der hierfür festgesetzten 

Beiträge zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und pas-

sive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu.

(2) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle 

Gebarung des Vereins zu informieren.

(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu 

unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben 

die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und 

außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitglieds-

beiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.

§ 8: VEREINSORGANE 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13), die Rech-

nungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht (§ 15). Die Tätigkeit der Organe hat ehrenamtlich zu erfol-

gen.

§ 9: GENERALVERSAMMLUNG
(1) Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich, möglichst bis Ende Februar statt.

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes, der ordentlichen 

Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder 

oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle 

Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail (an 

die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Fax-Nummer oder E-Mail Adresse) einzuladen. Die 

Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Ein-

berufung erfolgt durch den Vorstand oder Rechnungsprüfer.

(4) Anträge zur Generalversammlung können nur auf die Tagesordnung der Generalversammlung ge-

setzt werden, wenn sie spätestens zwei Wochen vor deren Zusammentritt beim Vorstand schrift-

lich eingebracht werden.

(5) Der Vorsitz der Generalversammlung obliegt dem Präsidenten, bei Verhinderung seinem Stellver-

treter. Ist auch dieser verhindert, so hat das älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz zu 

führen.

(6) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordent-

lichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden.

(7) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur 

die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des 

Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.

(8) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen beschlussfähig.

(9) Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Beschlüsse auf Änderungen der Vereinsstatu-

ten oder auf Auflösung des Vereines erfordern jedoch eine Zweidrittelmehrheit.

(10) Juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden in der Generalversammlung 

durch einen Bevollmächtigten vertreten.

(11) Bei jeder Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen, aus diesem müssen insbesondere die 

Gegenstände der Versammlung, die gefassten Beschlüsse und deren statutengemäße Gültigkeit zu 

ersehen sein. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen.

§ 10: AUFGABEN DER GENERALVERSAMMLUNG
Der Generalversammlung sind nachstehende Angelegenheiten vorbehalten:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses 

unter Einbindung der Rechnungsprüfer;

b) Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer;
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c) Entlastung des Vorstandes;

d) Festsetzung  der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und außeror-

dentliche Mitglieder;

e) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

f) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;

g) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§ 11: VORSTAND
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitglieder und setzt sich zusammen aus:

 a. dem Präsidenten;

 b. ein oder zwei Vizepräsidenten;

 c. dem Schriftführer;

 d. dem Kassier und

 e. mindestens einem weiteren Beirat

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines 

gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu 

die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt 

der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange 

Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalver-

sammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen. Sollten auch die Rechnungs-

prüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unver-

züglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine 

außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.

(3) Die Funktionsperiode des Vorstandes beträgt 3 Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede Funktion im 

Vorstand ist persönlich auszuüben.

(4) Der Vorstand wird vom Präsidenten, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder 

mündlich einberufen. Ist auch dieser unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vor-

standsmitglied den Vorstand einberufen.

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 

Hälfte von ihnen anwesend ist.

(6) Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(7) Den Vorsitz führt der Präsident, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, 

obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem Vorstands-

mitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu bestimmen.

(8) Außer bei Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds 

durch Enthebung oder Rücktritt.

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder 

entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitglieds in 

Kraft.

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklä-

rung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die Generalver-

sammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl oder Kooptierung (Abs.3) eines Nachfolgers 

wirksam. 

§ 12: AUFGABEN DES VORSTANDES
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins unter Bedachtnahme auf die geltenden Gesetze, die Ver-

einsstatuten und die Beschlüsse der Generalversammlung. In seinen Wirkungsbereich fallen insbeson-

dere nachfolgende Aufgaben:

a) Besorgung aller Aufgaben, die nicht statutengemäß der Generalversammlung vorbehalten oder 

einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind;

b) Erstellung und Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;

c)  Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung;

d)   Erstellung entsprechender Reit-, Hallen- und Stallordnungen;

e) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüf-

Statuten
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ten Rechungsabschluss;

f) Durchführung der Beschlüsse der Generalversammlung;

g) Verwaltung des Vereinsvermögens;

h) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedern.

§ 13: BESONDERE OBLIEGENHEITEN EINZELNER VEREINSMITGLIEDER
(1) Der Präsident führt die die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Vertretung des Ver-

eins, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt in der General-

versammlung und den Sitzungen des Vorstandes den Vorsitz und sorgt für die Durchführung der 

von diesen Organen gefassten Beschlüsse. Bei Gefahr in Verzug ist der Präsident berechtigt, auch 

in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes 

fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen, diese bedürfen jedoch 

der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

(2) Die Vizepräsidenten unterstützen und vertreten den Präsidenten bei der Führung der Vereinsge-

schäfte.

(3) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.

(4) Die CRVD wird nach außen gerichtlich und außergerichtlich durch den Präsidenten oder ein von 

diesem bestimmtes Vorstandsmitglied vertreten. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachun-

gen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Präsidenten und eines weiteren 

Mitglieds des Vorstands, in Geldangelegenheiten der Unterschrift des Präsidenten und des Kas-

siers. Allfällige Schriftstücke von untergeordneter Bedeutung können vom bearbeitenden bzw. 

veranlassenden Vorstandsmitglied unterfertigt werden.

§ 14: RECHNUNGSPRÜFER
(1)    Die Generalversammlung wählt zwei ordentliche Mitglieder jährlich zu Rechnungsprüfern und zwei 

weitere jährlich zu deren Ersatzmännern. Die Rechnungsprüfer und deren Ersatzmänner dürfen 

keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegen-

stand der Prüfung ist.

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzge-

barung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statu-

tengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen 

Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben 

dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung der General-

versammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 

sinngemäß.

§ 15: SCHIEDSGERICHT
(1)    Über Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis entscheidet ein vereinsinternes Schiedsgericht. Es ist 

eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes um kein Schiedsgericht nachdem §§ 

577 ZPO.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart 

gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. 

Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil inner-

halb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch 

den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen 

weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsge-

richts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätig-

keit Gegenstand der Streitigkeit ist.

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwe-

senheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen 

und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern gültig.
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§ 16: FREIWILLIGE AUFLÖSUNG DES VEREINS
(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Generalversammlung mit Vier-Fünf-

tel-Mehrheit.

(2) Die Generalversammlung hat – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung zu 

beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, 

wem dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat.

(3) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfas-

sung der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen.

(4) Bei Auflösung des Vereins ist das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen, 

jedenfalls gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 34 ff Bundesab-

gabenordnung (BAO) zuzuführen.

(5) Zu diesem Zweck ist das verbleibende Vereinsvermögen der „Lebenshilfe Vorarlberg, Beschützen-

de Werkstätte Dornbirn“ zu übergeben, wenn dieser die Voraussetzungen für die Zuerkennung 

von steuerlichen Begünstigungen gemäß dem §§ 34 ff BAO erfüllt, was er durch die Vorlage einer 

aktuellen Bestätigung des dafür zuständigen Finanzamtes nachzuweisen hat.

(6) Das verbleibende Vereinsvermögen ist mit der zwingenden Auflage der ausschließlichen Verwen-

dung für den Zweck der Förderung von benachteiligten Personen zu übergeben.

(7) Sollte die „Lebenshilfe Vorarlberg, Beschützende Werkstätte Dornbirn“ im Zeitpunkt der  Auflö-

sung des Vereins nicht mehr existieren, nicht mehr die Voraussetzungen der Steuerbegünstigung 

gemäß §§ 34 ff BAO erfüllen oder aus sonstigen Gründen die Übergabe des Vermögens nicht im 

Sinne obiger Ausführungen möglich sein, ist das verbleibende Vereinsvermögen anderen gemein-

nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken gemäß den §§ 34 ff BAO zuzuführen. Soweit 

möglich und erlaubt, soll es dabei Institutionen zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie die 

„Lebenshilfe Vorarlberg, Beschützende Werkstätte Dornbirn“ verfolgen.

§ 17: HAFTUNG
Die CRVD übernimmt keine wie immer geartete Haftung, weder aus Unfällen aller Art, noch für Verluste 

aller Art. Die Haftung des Vereins für rechtsgeschäftliche Handlungen seiner Organe ist auf das Vereins-

vermögen beschränkt.

Statuten
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REITANLAGE

Unsere Reitanlage befindet sich an der Höchsterstraße zwischen der Landes-

sportschule und dem Fitnessparcour und ist über die Autobahnanschlussstelle 

Dornbirn Süd in nur wenigen Fahrminuten erreichbar.

FOLGENDE INFRASTRUKTUR STEHT ZUR VERFÜGUNG:

1Boxen mit Außenfenstern 

Päddocks

Koppeln

überdachte Führanlage

Reithalle 40 x 20 m 

Springplatz „Zizeler“ 65 x 45 m mit Flutlichtanlage

Dressurplatz 60 x 20 m

gemütliches Vereins-Stüble 

schönes Ausreitgelände
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Goldschmiede    Gassner

EINZIG IM BREGENZERWALD

www.goldschmiede-gassner.at

GassnerInserat_185x125mm.indd   2 03.05.18   17:16
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|  mehr als
nur Büromöbel!

|  mehr als
nur Büromöbel!
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Wenn’s um Mit.Einander geht,

               ist nur eine Bank meine Bank.

Spitzenleistungen sind nur mit großem Engagement und 
viel Einsatz möglich. Gegenseitiges Vertrauen, schnelles 
Reaktionsvermögen und ein gelebtes Mit.Einander sind die 
Schlüssel zum Erfolg. Damit meistert man alle Hindernisse.
www.raibaimrheintal.at
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DATEN & FAKTEN
Stand April 2018

Daten & Fakten

ÜBER 70
MITGLIEDER

ACHT
VORSTANDSMITGLIEDER

REITHALLE 40 X 20 M   :::   DRESSURPLATZ 60 X 20 M   :::   SPRINGPLATZ 65 X 45 M

STALLTRAKTE 

UND

AUSSENBOXEN

SECHS 
AUSSENBOXEN IN PLANUNG

(FERTIGSTELLUNG 2. HJ 2018)

JÄHRLICH 

3TÄGIGES 
GROSSES SPRINGTURNIER 

IMMER AM 
FRONLEICHNAM-
WOCHENENDE

BOXEN FÜR 

39
PFERDE

4

(INKL. AUSSENBOXEN)

60
JAHRE CRVD

JUBILÄUMSJAHR 
2019
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Walser GmbH, A-6830 Rankweil   
www.walser.tv

§57A BEGUTACHTUNG UND REPARATUREN
 
- Alle Anhänger Marken und Größen
- Bei Bedarf Ersatzteile gleich zur Hand
- Persönliche Beratung
- Attraktive Preise

MIT UNS BRINGEN SIE IHRE 
WERTVOLLE FRACHT 
SICHER ANS ZIEL!

2018-03 CRVD Inserat_1Seite.indd   1 17.04.2018   07:59:52
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TURNIERKALENDER 2018 
VORARLBERG

SPRINGEN

09. bis 10. Juni

CSN-C, BLUDENZ

06. bis 08. Juli

CSN-B*, RANKWEIL

20. bis 22. Juli

CSN-B, LANGENEGG
Raiffeisen Springturnier, MMS

28. bis 29. Juli

CSN-C, KLAUS
Biedermann Transporte Pony-Pferde-Einsteiger-Cup

Vonach Pony- und Haflinger Cup

25. bis 26. August

CSN-C NEU, ALTACH
ASVÖ Nachwuchsspringen

Biedermann Pony-Pferde-Einsteiger-Cup

14. bis 16. September

CCNHP-A, DORNBIRN
V-LM Vielseitigkeit

21. bis 23. September

CSN-B*, BREGENZ

30. September

CVN-C, RANKWEIL

DRESSUR

30. Juni bis 01. Juli

CDN-B*, RANKWEIL
MMD

31. August bis 02. September

CDN-B, KLAUS
V-LM Dressur

Turnierkalender

Turnierkalender 2019 auf www.oeps.at
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MITGLIED WERDEN

MITGLIEDERPORTRÄT 
CHRISTIAN RHOMBERG

Wir freuen uns sehr über neue Mitglieder!

MITGLIEDSBEITRÄGE:

Erwachsene EUR 98,–

Jugendliche (16 – 18 Jahre) EUR 65,–

Jugendliche (bis 16 Jahre) EUR 44,–

Förderer/Gönner EUR 44,–

Ein Beitrittsformular steht unter www.crvd.at zum Download bereit 

oder kann per Email an info@crvd.at angefordert werden.

13.12.1990

Dornbirn (V)

verheiratet, 1 Kind

Springen

Marcus Ehning, Ludger Beerbaum

– Sapyhr des Lacs, 12-jähriger Wallach von Mr. Blue

– Cornetta, 15-jährige Stute von Cornet Obolensky

– Corbusier, elfjähriger Wallach von Cristallo

– Der ist et, siebenjähriger Hengst von Diarado

– Come on, 6-jähriger Wallach von Comme il faut

– Mitglied im A Kader Springen

– Platz 2 in der aktuellen ToA Liste

– Platz 184 in der aktuellen Weltrangliste

– Mehrfacher Nationspreisreiter für Österreich

– 16. Rang mit Saphyr des Lacs bei der EM 2017 in Göteborg

– 3. Rang in der Ridertours Wertung 2017

– 4. Rang mit Saphyr des Lacs im GP beim CSI4* Münster (GER) 2017

– 1. Rang mit Saphyr des Lacs im GP beim CSI4* Samorin (SVK) 2017

– 10. Rang mit Saphyr des Lacs beim CSI5*-Weltcup in Oslo 2017

– 11. Rang mit Saphyr des Lacs beim CSI5*-Weltcup in Helsinki 2017

– 2. Rang mit Saphyr des Lacs im GP beim CSI4* in Hagen (GER) 2017  

 und 2018

– 5. Rang mit Saphyr des Lacs im GP beim CSI5* in Mexico City 2018

Mitglieder

GEBURTSDATUM

WOHNORT

FAMILIENSTAND 

DISZIPLIN

SPORTL. VORBILDER 

DERZEITIGE SPITZENPFERDE

NACHWUCHSPFERDE

WICHTIGSTE ERFOLGE
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Laura Blum BA
tip Kommunikations Gmbh

Jodok-Stülz-Weg 15a 
A-6850 Dornbirn

info@tipkom.com

T: +43 5572 398 194 18

Individuell gestaltete 
Inflatables 

für Sport- und Firmenevents
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… jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe bäckt!
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SETZEN SIE AUF DAS RICHTIGE PFERD.

Wer in der Fremde ist,
richtet sich nach dem Sternen…

Sternenplatz 4 * A 6922 Wolfurt

www.sternenhotel.at

frei nach Wilhelm Busch
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SCHLUSSWORT UND DANKE

In diesem Sinne möchten wir an dieser Stelle noch allen „DANKE“ sagen, die uns 

das ganze Jahr über sowie im Rahmen unseres Turniers unterstützen.

Viele tragen zum Gelingen unseres Turniers, zum Erhalt unserer Anlage und zu 

einem lebendigen Vereinsalltag bei. 

Wir bedanken uns u. a. bei …

…  allen Sponsoren, die uns auf die unterschiedlichste Art unterstützen und ohne 

die vieles nur schwer oder gar nicht umsetzbar wäre. Danke. Danke. Danke.

…  unseren Mitgliedern und Freunden der CRVD, die das ganze Jahr über, bei den 

Vorbereitungen für das Turnier sowie während des Turniers tatkräftig mithelfen.

… den Vertretern der Politik für die freundlichen Vorworte und die Unterstützung.

… den Medien für deren Berichterstattungen.

… Marco Scheidecker u. a. für die tollen Fotos, die wir immer verwenden dürfen.

…  der Werbeagentur Weber, Mathis + Freunde – danke, für eure großartige Unter-

stützung in Sachen Layout.

Nicht zu vergessen

…  bei den zahlreichen Teilnehmern und Besuchern unseres Turniers. Schön, dass 

ihr dieses Jahr (wieder) dabei seid. 

Im Namen der CRVD

Dr. Stephan Rhomberg (Präsident) & Isabelle Brändle (Vize-Präsidentin)

„Es ist ein 
lobenswerter Brauch:
Wer Gutes bekommt,  

der bedankt sich auch.“
(Wilhelm Busch)
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„IHRE SPEZIALISTEN IN
  VORARLBERG“

6800 Feldkirch  I  Bahnhofstr. 12  I  +43 (0) 664 1774506  I  office@diezwei.immo  I  www.diezwei.immo

Ein starker Partner wenn es um Ihre Immobilie geht! 

Langjährige Erfahrung 

Rund um die Uhr erreichbar 

Zuverlässig und diskret 

Ihr starker Partner im Bezirk Feldkirch v3.indd   1 27.04.2018   10:33:38


